
Allgemeine Mietbedingungen 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Mietbedingungen von 
Schierbaum Baumaschinen – Niklas Schierbaum sind Be-
standteil des Mietvertrages. Der Mieter erkennt deren 
Geltung für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung 
an. Dies gilt für alle schriftlich, mündlich wie fernmünd-
lich abgeschlossenen Folgegeschäfte. 
 
§1 Allgemeine Rechte & Pflichten 
1.) Der Mieter verpflichtet sich, das Mietgerät nur be-
stimmungsgemäß wie vereinbart einzusetzen, die Stra-
ßenverkehrsordnung und die geltenden Unfallverhü-
tungs- und Arbeitsschutzbestimmungen zu berücksichti-
gen. Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass das Miet-
gerät ausschließlich auf privatem Grund bewegt werden 
darf. - 2.) Zudem verpflichtet sich der Mieter den geplan-
ten Standort und Einsatzzweck des Mietgerätes vorab 
mitzuteilen und entsprechende Änderungen bekannt zu 
geben. Das Mietgerät darf außerhalb eines Umkreises 
von 15 Kilometer ausgehend vom vereinbarten Einsatz-
ort nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Ver-
mieter eingesetzt werden. Die Genehmigung ist vor Ver-
lagerung des Mietgerätes einzuholen. - 3.) Das Mietgerät 
darf nicht für Abbrucheinsätze verwendet werden. - 4.) 
Schäden durch Arbeiten über die Verschleißgrenzen hin-
aus sind vom Mieter zu tragen. - 5.) Sofern nichts anderes 
vereinbart wurde, dürfen ausschließlich die vom Vermie-
ter zur Verfügung gestellten Anbaugeräte verwendet 
werden. - 6.) Wurde ein Transportanhänger zur Verfü-
gung gestellt, darf damit ausschließlich der Mietgegen-
stand samt Zubehör transportiert werden. Anderweitige 
Verwendungen sind untersagt. - 7.) Die Angebote des 
Vermieters gegenüber Unternehmern i.S.v. § 14 BGB sind 
freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes er-
klärt wurde. 
 
§2 Übergabe des Mietgerätes 
1.) Der Vermieter hat das Mietgerät zum vereinbarten 
Mietbeginn bis 09:00 Uhr zur Abholung bereitzuhalten o-
der zum Versand zu bringen. - 2.) Der Mieter ist berech-
tigt, die Mietsache vor Mietbeginn zu besichtigen. Etwa-
ige Kosten einer Untersuchung trägt der Mieter. Erkenn-
bare Mängel werden im Übergabeprotokoll festgehalten. 
Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Feststellung 
anzuzeigen. - 3.) Der Vermieter hat festgestellte Mängel 
bei Übergabe auf eigene Kosten zu beseitigen. - 4.) Mit 
der Abholung des Mietgerätes geht die Gefahr der Beför-
derung auf den Mieter über. - 5.) Wurde ein Versand ver-
einbart, ist der Mieter verpflichtet für ungehinderten Zu-
gang zur Ab- und Aufladestelle zu sorgen. - 6.) Kommt der 
Vermieter mit der Übergabe des Mietgerätes in Verzug, 
steht dem Mieter eine Entschädigung zu. Diese ist maxi-
mal begrenzt auf den täglichen Nettomietpreis. Nach Set-
zen einer angemessenen Frist darf der Mieter vom Ver-
trag zurücktreten sofern sich der Vermieter weiter in Ver-
zug befindet. - 7.) Die Zahlungspflicht des Mieters ver-
schiebt sich bei längeren Reparaturen bzw. größeren Be-
einträchtigungen des Mietgerätes um die notwendige 
Reparaturzeit. - 8.) Der Vermieter ist berechtigt, dem 
Mieter einen funktionell gleichwertigen Mietgegenstand 
zur Verfügung zu stellen. 
 
§3 Pflichten des Mieters 
1.) Der Mieter verpflichtet sich die vereinbarte Miete 
vollständig und fristgerecht zu zahlen, den Mietgegen-
stand sorgsam zu behandeln, entsprechend der Vorga-
ben des Betriebshandbuches und der Übergabecheck-
liste zu betreiben und bei Ablauf der Mietzeit gemäß der 
Rückgabecheckliste für den Transport vorzubereiten. - 2.) 
Etwaige dem Mietgerät beiliegenden Werkzeuge/War-
tungsmaterialien sind ausschließlich für die Wartung des 
Mietgerätes zu verwenden. - 3.) Notwendige/angezeigte 
Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind dem Vermieter 
sofort nach Bekanntwerden anzuzeigen. - 4.) Der Mieter 
darf das Mietgerät einem Dritten weder überlassen, wei-
tervermieten noch Rechte aus dem Mietvertrag abtreten 
oder sonstige Rechte an dem Mietgerät einräumen. - 5.) 
Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme oder Pfändung 
Rechte am Mietgerät geltend machen, so ist dem Vermie-
ter darüber unverzüglich per Einschreiben Anzeige zu er-
statten. - 6.) Der Mieter ist verpflichtet geeignete Maß-
nahme gegen Diebstahl oder Beschädigung des Mietge-
genstandes und Schutzmaßnahmen gegen Witterungs-
einflüsse zu treffen. - 7.) Bei Unfällen oder Schäden ist so-
fort Kontakt mit dem Vermieter aufzunehmen, bei Dieb-
stahl oder Unfällen auf öffentlichem Raum ist die Polizei 
hinzuzuholen. - 8.) Etwaige für den Einsatz des Mietgerä-
tes erforderliche, behördliche Sondergenehmigungen 

hat der Mieter selbst und auf eigene Kosten vorab einzu-
holen. - 9.) Der Vermieter ist berechtigt am Mietgerät 
Werbung für eigene Zwecke anzubringen, sofern dies den 
vertragsgemäßen Gebrauch nicht beeinträchtigt. Der 
Mieter darf diese Informationen weder abdecken noch 
entfernen oder eigene Hinweise anbringen. 
 
§4 Haftung bei Vermietung mit Bedienpersonal 
1.) Bei der Vermietung des Mietgerätes mit Bedienperso-
nal, darf das Bedienpersonal ausschließlich für die Bedie-
nung und Wartung der Maschine selbst, nicht jedoch für 
sonstige Tätigkeiten eingesetzt werden. - 2.) Bei Schäden 
durch das Bedienpersonal haftet der Vermieter nur dann, 
wenn er dieses nicht geeignet ausgewählt hat. Darüber 
hinaus trägt der Mieter die Haftung. 
 
§5 Haftungsbegrenzung des Vermieters 
1.) Der Vermieter haftet nicht für Schäden die durch die 
Verwendung des Gerätes, durch den Mieter selbst oder 
durch ihn zur Bedienung beauftragte Personen entste-
hen. - 2.) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere 
Ersatz für Schäden die nicht am Mietgerät selbst entstan-
den sind, können nur geltend gemacht werden bei a) 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder b) grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. - 3.) Darüber 
hinaus ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
§6 Miete, Mietnebenkosten & Kaution 
1.) Die Miete, die Mietnebenkosten und die Kaution sind 
vorab bei Übernahme der Maschine zu entrichten. - 2.) 
Der Preisberechnung liegt eine tägliche Arbeitszeit von 8 
Arbeitsstunden zu Grunde. Übersteigt die tägliche Arbeit 
diese Zeit oder finden Arbeiten am Wochenende statt, ist 
dies dem Vermieter anzuzeigen. Nutzt der Mieter das 
Mietgerät mehr als 8 Stunden täglich oder auch am Wo-
chenende, so wird die Betriebsstunde zu 1/8 der verein-
barten Tagesmiete aufgerechnet. - 3.) Wurde eine mo-
natliche Mietzahlung vereinbart, ist die Miete jeweils 
zum 5. eines Monates im Voraus zu entrichten. - 4.) Ist 
der Mieter bei der Zahlung im Rückstand, ist der Vermie-
ter berechtigt, das Mietgerät auf Kosten des Mieters ab-
zuholen und darf darüber anderweitig verfügen. Der Mie-
ter hat dem Vermieter Zutritt zum Mietgerät zu gewäh-
ren. Die übrigen Rechte und Pflichten bleiben bestehen. 
- 5.) Die Miete versteht sich als die angebotene Netto-
miete zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. - 6.) 
Mietnebenkosten sind nicht Teil der Miete und werden, 
sofern nicht anders vereinbart, gesondert berechnet. Zu 
den Mietnebenkosten zählen Kosten für den Versand, 
Service- und Wartungspauschalen, Versicherungskosten, 
Kosten für Betriebs- und Wartungsstoffe sowie Personal. 
Die Mietnebenkosten werden im Angebot und/oder 
Mietvertrag gesondert ausgewiesen. - 7.) Der Mieter hat 
für das Mietgerät eine individuell berechnete Kaution zu 
hinterlegen. Die Kaution wird nach Ende der Mietzeit und 
nach ordentlicher Rücknahme des Mietgerätes entweder 
ausgezahlt oder entsprechend verrechnet. 
 
§7 Versicherung 
1.) Der Vermieter schließt auf Wunsch für das Mietgerät 
eine Maschinenversicherung gegen Maschinenbruch, 
Elementarschäden und Diebstahl ab. Der Mieter zahlt da-
für eine zum Mietzins je Kalendertag gesondert ausge-
wiesene Versicherungspauschale, sofern nicht anders 
vereinbart. - 2.) Der Mieter ist verpflichtet, sich selbst so-
wie etwaiges selbst gestelltes Bedienpersonal ausrei-
chend zu versichern. - 3.) Für die vom Vermieter abge-
schlossene Maschinenversicherung gelten die vom Mie-
ter auf Wunsch einsehbare, zwischen Vermieter und Ver-
sicherungsgesellschaft vereinbarten Versicherungsbe-
dingungen. - 4.) Das Haftpflichtrisiko des Mieters ist nicht 
versichert. - 5.) Die Baumaschinen, insbesondere die 
selbstfahrenden Baumaschinen, sind nicht haftpflichtver-
sichert. Bei eventueller Straßenfahrt trägt der Mieter das 
volle Risiko. - 6.) Schäden an Reifen, Ketten und sonstigen 
Verschleißteilen sind vom Versicherungsumfang ausge-
schlossen. - 7.) Der Eigenanteil des Mieters beträgt im 
Schadensfall bei Baumaschinen maximal 2500 EUR, für 
Anbau- und sonstige Kleingeräte pauschal 500 EUR, je-
weils zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. - 8.) 
Der Mieter haftet unbegrenzt für grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursachte Schäden an Mietgerät und An-
baugeräten. - 9.) Für Schäden die an oder durch einen ge-
stellten Transportanhänger entstehen haftet der Mieter 
unbegrenzt. 
 
§8 Unterhaltspflicht & Instandsetzung 
1.) Der Mieter ist nicht befugt selbst oder durch beauf-
tragte Dritte Mängelbeseitigungen am Mietgerät durch-
zuführen. - 2.) Notwendige/angezeigte Wartungs- oder 

Reparaturarbeiten sind dem Vermieter sofort nach Be-
kanntwerden anzuzeigen. Schäden die durch eine nicht 
rechtzeitige Meldung entstehen, sind vom Mieter zu tra-
gen. - 3.) Ein Stillstand des Mietgerätes durch Instandset-
zungsarbeiten im Rahmen von Schäden die durch den 
Mieter entstanden sind, lässt die Verpflichtung zur Zah-
lung der Miete unberührt, es sei denn die Stilllegung ist 
auf einen Mangel der Mietsache selbst zurückzuführen. - 
4.) Der Vermieter ist berechtigt, den Mietgegenstand je-
derzeit zu besichtigen und nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Mieter selbst zu untersuchen. - 5.) Die Unter-
halts- und Obhutspflicht des Mieters besteht bis zur end-
gültigen Rückgabe des Mietgerätes. 
 
§9 Beendigung der Mietzeit 
1.) Die Mietzeit endet mit Ablauf des im Mietvertrag ver-
einbarten Mietzeitraumes, frühestens jedoch mit Rück-
gabe und Eintreffen des Mietgerätes am Ort des Vermie-
ters im Zustand gemäß §10 Absatz 1. - 2.) Die Rückgabe 
muss bis spätestens 17.00 Uhr am Rückgabetag erfolgen. 
- 3.) Der Mieter ist verpflichtet die beabsichtigte Rücklie-
ferung/Abholung des Mietgerätes rechtzeitig vorher an-
zumelden. - 4.) Wird der Mietgegenstand in einem Zu-
stand zurückgeliefert, der darauf schließen lässt, dass der 
Mieter seiner Unterhaltspflicht gemäß §10 nicht nachge-
kommen ist oder die Rückgabevoraussetzungen gemäß 
§10 Absatz 1. nicht erfüllt wurden, so besteht die Zah-
lungspflicht des Mieters in Höhe des vereinbarten, tägli-
chen Mietpreises bis zur Herstellung des zur Rückgabe 
vereinbarten Zustandes. 
 
§10 Rückgabe des Mietgerätes 
1.) Das Mietgerät ist fristgerecht zum Ende der Mietzeit 
im nach Rückgabecheckliste gereinigtem, betriebsfähi-
gen und kompletten Zustand zurückzugeben. - 2.) Wird 
das Mietgerät nicht im §10 Absatz 1. genannten Zustand 
zurückgegeben, so ist der Vermieter berechtigt diesen 
Zustand auf Kosten des Mieters herzustellen. 
 
§11 Rücknahme des Mietgerätes 
1.) Der Vermieter ist berechtigt, innerhalb von 7 Tagen 
nach Rückgabe im Rahmen eines technischen Rücknah-
mechecks den technischen Zustand genauer zu überprü-
fen. - 2.) Schäden oder Abnutzung die nicht auf bestim-
mungsgemäßen Gebrauch der Maschine zurückzuführen 
sind oder unberechtigte Instandsetzung bzw. Mängelbe-
seitigung durch den Mieter sind auf Kosten des Mieters 
zu beseitigen bzw. zu korrigieren. 
 
§12 Stilllegung & Mietaussetzung 
1.) Treten an der Arbeitsstätte, an der das Mietgerät ein-
gesetzt wird, an mindestens 10 aufeinander folgenden 
Tagen Umstände ein, die weder Vermieter noch Mieter 
zu vertreten hat (Frost, Hochwasser, Streik, innere Unru-
hen, behördliche Anordnungen), so gilt ab dem 11. Kalen-
dertag die Stilllegezeit. - 2.) Einsetzender Regen berech-
tigt nicht zur Stilllegung. - 3.) Die vereinbarte Mietzeit 
wird um die Stilllegezeit verlängert. - 4.) Der Mieter hat 
den Vermieter sowohl über Beginn als auch Ende der 
Stilllegezeit schriftlich zu unterrichten und entspre-
chende Nachweise zu liefern. 
 
§13 Kündigung 
1.) Der Mietvertrag ist für beide Parteien vor Ablauf der 
vereinbarten Mietdauer grundsätzlich unkündbar. - 2.) 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. 
 
§14 GPS-Ortung 
1.) Mit Abschluss des Mietvertrages bestätigt der Mieter, 
dass er vom Vermieter darüber informiert wurde, dass im 
Mietgegenstand ggf. ein GPS-Ortungssystem verbaut ist, 
welches durch den Vermieter aktiviert wird und entspre-
chende Daten sendet. - 2.) Die Übermittlung der Daten 
dient der technischen Fernüberwachung sowie der Ver-
hinderung von Diebstählen. Übermittelt werden geogra-
phischer Standort, Datum und Einsatzzeiten sowie ma-
schinentechnische Informationen. - 3.) Der Mieter erteilt 
mit Vertragsunterzeichnung seine Zustimmung zur Da-
tenerhebung und -übermittlung. 
 
§15 Sonstige Bestimmungen 
1.) Jede Änderung oder Ergänzung des Mietvertrages be-
darf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. - 2.) Sollte eine 
Vereinbarung des Mietvertrages ungültig sein, so werden 
die übrigen Vereinbarungen des Mietvertrages nicht be-
rührt. - 3.) Der Mieter hat kein Zurückbehaltungsrecht 
und die Aufrechnung mit Gegenforderungen stehen dem 
Mieter nicht zu. 

Stand: 15.05.2020 


